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Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Amt für Ordnung und Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2012-570
öffentlich

11.07.2012
Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung zur Satzung über die Nutzung der 
Gemeindebibliothek und Erhebung von Gebühren Dorf Mecklenburg
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales Dorf Mecklenburg
Ö Finanzausschuss Dorf Mecklenburg
Ö 30.10.2012 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt die vorliegende Satzung über die 
Nutzung der Gemeindebibliothek und Erhebung von Benutzungsgebühren in der Gemeinde 
Dorf Mecklenburg.

Sachverhalt:
Seit dem 20.12.2001 hat die Gemeinde Dorf Mecklenburg eine Satzung, in der sie die 
Nutzung und Gebühren für die Gemeindebibliothek geregelt hat.
Auf Grund der ständig steigernden Betriebskosten und zur Ermöglichung eines
öffentlichkeitswirksamen und benutzerfreundlichen  Arbeitens der Bibliothek macht sich eine 
Überarbeitung der Satzung und Gebühren erforderlich.
Dazu wurden die bisherigen Kosten erfasst und Gebühren angrenzender Bibliotheken 
ermittelt, um einen Vergleich zu ermöglichen.

Anlage/n:
 Bibliothekssatzung und Gebühren
 Kalkulation Bibliothek
 Vergleich Bibliotheksgebühren

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
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Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



Satzung über die Nutzung der Gemeindebibliothek und Erhebung von 
Benutzungsgebühren in der Gemeinde Dorf Mecklenburg

vom …………………….2012

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 
(GVOBl. M-V S.777), und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) wird nach Beschlussfassung 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Dorf Mecklenburg vom ………….. folgende 
Satzung erlassen. 

§ 1 
  Allgemeines 

(1) Die Gemeinde Dorf Mecklenburg betreibt die Gemeindebibliothek als 
öffentliche Einrichtung. 

(2) Nutzungsberechtigter im Sinne der folgenden Regelungen ist jeder, der die 
Satzung anerkennt und über einen gültigen Benutzerausweis verfügt. 

§ 2 
   Anmeldung 

(1) Die Benutzung der Gemeindebibliothek ist nur unter Vorlage eines gültigen 
Benutzerausweises gestattet. Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar.

 
(2) Die Ausstellung eines Benutzerausweises ist unter Vorlage des 

Personalausweises bei der Gemeindebibliothek Dorf Mecklenburg zu 
beantragen. Die erhobenen Daten werden unter Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert. 

(3) Kinder und Jugendliche vom 7. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr haben bei 
der Antragstellung die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 
vorzulegen.

 
(4) Der Benutzerausweis wird gebührenfrei ausgestellt. 
(5) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, dem Personal der 

Gemeindebibliothek Veränderungen des Namens oder der Anschrift bzw. den 
Verlust des Benutzerausweises unverzüglich mitzuteilen. 

§ 3 
Entleihung, Verlängerung, Vormerkung 

(1) Gegen Vorlage des Benutzerausweises werden Bücher und alle anderen 
Medien bis zu 4 Wochen ausgeliehen. 



(2) Die Ausleihfrist kann verlängert werden, wenn keine anderwärtige 
Vorbestellung vorliegt. 

(3) Ausgeliehene Bücher und andere Medien können vorbestellt werden. 

(4) Der Benutzer ist verpflichtet, die entliehenen Bücher und Medien sorgsam zu 
behandeln und sie vor Beschädigung und Verschmutzung zu bewahren. 

§ 4 
 Haftung 

(1) Für Schäden an oder den Verlust von entliehenen Büchern und anderen 
Medien ist der Benutzer schadenersatzpflichtig.

 
(2) Für Schäden, die durch den Missbrauch des Benutzerausweises entstehen, 

haftet der eingetragene Benutzer. 
Bei Verlust des Benutzerausweises ist ein neuer Benutzerausweis zu 
beantragen. Die Beantragung ist gebührenpflichtig.
 

(3) Bücher und andere Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

§ 5 
      Gebühren 

(1) Das Entleihen von Büchern und anderen Medien innerhalb der Leihfrist sowie 
das Benutzen der Einrichtungen ist bei Zahlung der Jahresgebühr 
gebührenfrei. 

(2) Es werden folgende Gebühren festgesetzt 
(die Höhe der Beträge sind Beispiele)

a) Jahresgebühr 
Erwachsene        10,00 €
Schüler, Studenten, Auszubildende          2,50 €
Rentner, Arbeitslose, Schwerbeschädigte          5,00 €
Familien          15,00 € 
 

c) Säumnisgebühr bei Überschreitung der Ausleihfrist 
pro Woche 2,00 € 

d) Ersatzausstellung des Benutzerausweises  
Erwachsene 2,00 €
Kinder 1,00 €

e) Kostenersatz 
Beschädigte oder verlorene Medien sind zu ersetzen. 
Einarbeitungsgebühr 4,30 €



d) Anfertigung von Kopien
bis A4 0,20 €
bis A3 0,30 €

§ 6 
  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg für die 
Gemeindebibliothek vom 20.12.2001 außer Kraft. 

………………………, den …………… 2012 

……………………. (Dienstsiegel)
Name
Bürgermeister



 



Bibliothek Dorf Mecklenburg        Kalkulation der Benutzungsgebühren

Angestellte Frau Völker 30 h/Woche
Frau Gehde 10 h/Woche auf 400,-€ Basis

Einnahmen 2009 2009 2010 2011

Zuweisungen Kreis Land 856,00+Kreis1.797,01.797,00 1.711,00 1.693,00
Gebühren Nutzer 470,45 540,1 383,00
Sonstige 18,15 1,80
gesamt 3.141,60 2.251,10 2.077,80

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2490,20

Ausgaben
Personalkosten 35.126,69 35.811,35 35.780,16
Betriebskosten

Wärme 1.173,56 1.042,66 1.057,92
Strom 693,34 607,04 693,05
Wasser 166,31 169,70 175,00
Reinigung 2897,93 3.068,43 3.179,90

Medienerwerb 5.003,33 4.951,99 4.820,89
Wartung Kopierer 434,94 514,02 355,86
Reisekosten 20 13,50 15,00
Honorar Lesungen 300,00 300,00 300,00
Büromaterial 74,10 90,36 95,83
Telefon 448,37 343,04 223,34
Bekanntmachungen 92,67 94,63 82,34
Versicherung Bücher 257,72 257,72 257,28
Beitrag Bibl.-Verein 806,25 796,00 807,25
gesamt 47.495,21 48.060,44 47.843,82

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 47.772,63



Saldo -44.353,61 -45.809,34 -45.766,02 -45.282,43

Nutzer
Erwachsene Kinder 5,00 280 169 175
ermäßigt Schüler 2,50 316 358 317

Rentner 289 252 236
gesamt 105 95 102

ermäßigt 710 705 655

Gesamtnutzer 990 874 830
Durchschnitt der letzten 3 Jahre 898

Ausleihen 19.249 18.909 18.054
Durchschnitt der letzen 3 Jahre 18.737

Einnahmen 2490,20
Ausgaben -47772,63
Saldo -45.282,43
Nutzer            :898
Kosten pro Nutzer -50,43



Vergleich der Bibliotheksgebühren Wismar, Schwerin, Neukloster, Bad Kleinen ,Dorf Meck-
lenburg, Neuburg  pro Jahr

Wismar Schwerin Neukloster Bad Kl. Dorf Meckl. Neuburg

Erwachsene 12,00 € 15,00 € 10,00 € 20,00 € 5,00 € 12,00 €
Schüler, Studenten, Azubis 7,00 € 8,00 € 2,50 € 6,00 € 2,50 €             frei
Rentner, Schwerbeschädigte 7,00 € 8,00 € 5,00 € 2,50 € 12,00 €
Ehepartner / Familien 20,00 € 20,00 € 15,00 € 30,00 € 10,00 € 20,00 €
Ersatzausweis Kinder 1,50 € 2,50 € 1,00 €             frei
Ersatzausweis Erwachsene 2,50 € 2,50 € 2,00 € 2,50 €
Vorbestellungen 1,00 € 3,00 € 1,50 €
Bearbeitung Schadenersatz 2,50 € 2,50 €
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